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In eigener Sache  

Verehrte Leserinnen und Leser, 

Willkommen zu unserer Winterausgabe 2022/23! 

Zum 1. Januar 2023 trat das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 
in Kraft. Hierzu finden Sie in dieser Ausgabe Hinweise auf die Zielsetzung und eine Vorstellung 
der Themen, die in erster Linie die ehrenamtlichen Betreuer betreffen. 

Außerdem haben wir wieder eine bunte Mischung aus sozialrechtlichen Urteilsbegründungen 
und Themen zum Betreuungsrecht für Sie zusammengestellt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Rückmeldungen und Anregun-
gen, damit wir Sie auch in unseren nächsten Ausgaben mit relevanten Themen informieren 
können. 

Ihnen allen einen erfolgreiches Neues Jahr  

und bleiben Sie gesund! 

Ihr Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. 
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Der Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. mit Sitz in der Stadt Preetz ist zuständig für 
die Unterstützung bei rechtlichen Betreuungen nach dem BGB (Bürgerliches Gesetz-
buch). 

Wir… 

 informieren Sie über die Grundzüge des Betreuungsrechts nach dem BGB, 

 beraten Sie, falls Sie eine rechtliche Betreuung übernehmen möchten, 

 beraten Sie, wenn Sie vom Amtsgericht zum ehrenamtlichen Betreuer bestellt wurden, 

 unterstützen Sie bei der Bewältigung ihrer Betreuungsaufgabe und helfen auch in 
schwierigen Situationen, 

 bieten Fortbildungen und Erfahrungsaustausch an, 

 übernehmen als Betreuungsverein selbst schwierige rechtliche Betreuungen und Ver-
fahrenspflegschaften durch unsere hauptamtlichen Fachkräfte. 

Weiterhin… 

 beraten wir Sie bei der Erstellung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen 
und Patientenverfügungen, 

 unterstützen wir Ihren Bevollmächtigten bei Fragen zur Ausübung Ihrer Vollmacht. 

Organe des Betreuungsvereins 

a) Vorstand 

1. Vorsitzender:                          Herr Günter Larson – e-mail: glarson@web.de

Tel.:04307 – 5492 

2. Vorsitzende:         Frau Sabine Schultz 

Schriftführer:        Herr Heinrich Krellenberg 

Schatzmeister:       Herr Michael Steenbuck 

b) Beisitzer im Vorstand sind VertreterInnen der Wohlfahrtsverbände AWO, Caritas,  

    Diakonie und DRK und ein ehrenamtlicher Betreuer. 

c)  Mitgliederversammlung 

In unserer Geschäftsstelle in Preetz erfahren Sie kompetente Beratung durch: 

Frau Susanne Kugler (Geschäftsführerin)   Herrn Jörn Koch 

Frau Manuela Krohn (Verwaltung)      Frau Britta Küchenmeister 

Telefon:      04342 – 30 88 0  Fax: 04342 – 30 88 22 

Homepage:     www.btv-ploen.de

e-mail:       info@btv-ploen.de

Öffnungszeiten:   Montag:          10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dienstag, Donnerstag, Freitag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Montag, Donnerstag:     15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

mailto:glarson@web.de
http://www.btv-ploen.de/
mailto:info@btv-ploen.de
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Aktuelles aus dem Verein: 

30 Jahre Betreuungsrecht – … und schon wieder wird alles anders? 

So lautete der Titel unserer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am 9. November 2022 im 
Haus der Diakonie in Preetz. 

Die Reform des Betreu-
ungsrechts zum 1. 1. 2023 
beinhaltet tatsächlich einige 
Veränderungen und daher 
wundert es nicht, dass viele 
Menschen sich damit be-
schäftigen und sich darüber 
informieren möchten. 

Zu unserer Veranstaltung 
kamen mehr als 70 Perso-
nen: ehrenamtliche Betreu-

erinnen und Betreuer, Vertreterinnen und Vertreter aus Behör-
den, Mitarbeitende aus Einrichtungen der Pflege und der Ein-
gliederungshilfe, Ärztinnen und Ärzte … 

Frau Susanne Kugler, Geschä
vereins im Kreis Plön e. V., mod
zunächst den Kreispräsidente
Stefan Leyk, für ein Grußwort h

Der Vortrag von Frau Chris-
tine Teiting vom Verein für 
Betreuung und Selbstbe-
stimmung in Lübeck gab ei-
nen guten Überblick über die 
Änderungen im Gesetz und 
die damit verbundenen Aus-
wirkungen auf die Arbeit mit 
rechtlich betreuten Men-
schen. 

Fr

Frau Susanne Kugler 

He
ftsführerin des Betreuungs-
erierte den Abend und hieß 

n des Kreises Plön, Herrn 
erzlich willkommen. 

au Christine Teiting 

v.l
Fr
Herr Simon 
rr Stefan Leyk 
.: Frau Kugler, Herr Hoffmann,  
au Küchenmeister, Frau Teiting,  
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In der anschließenden Podiumsdiskussion, die Herr Dr. Clemens Veltrup moderierte, konnten 
viele Fragen mit Frau Teiting, Frau Britta Küchenmeister vom Betreuungsverein im Kreis Plön  

e.V.
von 
Deu
den 

Für 
und 
gung

Uns
Präs

Bei 
Betr
gem
Wei
schi
, Herrn Klaus Hoffmann von der Betreuungsstelle de
der Brücke Schleswig-Holstein besprochen werden.
tlich wurde, dass so manches noch nicht klar ist - un
nächsten Jahren wird zeigen, wie sich die Umsetzun

die betroffenen Menschen bedeutet die Reform tatsä
Selbstwirksamkeit – für alle Mitwirkenden bedeutet 
, um den Rechten der betroffenen Menschen tatsäc

ere Adventsfeier fand nach zwei Jahren Pandem
enzveranstaltung statt 

Am 5
demie
men i

Punsch und Gebäck konnten wir zusammen mit 
euten, Angehörigen und ehrenamtlichen Betreuern 
ütlich zusammensitzen. Wir konnten gemeinsam 
hnachtslieder singen und eine Weihnachtsge-
chte hören.  

He
s Kreises Plön und Herrn Axel Simon 
 
d die Praxis im nächsten Jahr und in 
g der Reform gestaltet. 

chlich ein Mehr an Selbstbestimmung 
sie ein Mehr an Arbeit und Überzeu-
hlich Geltung zu verschaffen. 

ie wieder als  

rr Simon, Herr Veltrup 
. Dezember fand nach 2 Jahren der Pan-
 unsere Adventsfeier wieder in den Räu-

m Haus der Diakonie in Preetz statt.  
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Musikalisch wurden wir von Holger und Johanna mit Akkordeon und Flöte begleitet.  
Alle Gäste konnten zum Ende der Veranstaltung ein kleines Präsent mit nach Haus nehmen. Es 
war ein schönes, gemütliches Beisammensein, das alle Anwesenden sichtlich genossen haben. 

Hier sehen Sie eine Übersic

 Montag, 16. Januar 20

Forum: Offener Treff e

 Montag, 20. Februar 2

Forum: Reform des Be

Referentin: Frau Steph

 Montag, 20. März 202

Forum: Offener Treff e

 Montag, 17. April 202

Forum: Der Pflegestütz

Referentin: Frau Nicole

Ort: Haus der Diakonie

Im Ansch

 Montag, 15. Mai 2023

Forum: Offener Treff e

 Montag, 19. Juni 2023

Forum: Besuch der Ta

Referentin: Frau Jasmi

Ort: Strandstraße 216,

Wenn n

von 
ht unserer Forum-Angebote für das erste Halbjahr 2023: 

23, 18 Uhr 

hrenamtlicher Betreuer 

023, 18 Uhr 

treuungsrechts zum 1.1.2023 – die neue Vermögenssorge 

anie Spitzer, Rechtspflegerin Betreuungsrecht Plön 

3, 18 Uhr 

hrenamtlicher Betreuer 

3, 18 Uhr 

punkt des Kreises Plön stellt sich und seine Aufgaben vor 

 Adamczewski, Mitarbeiterin 

 in Preetz, Am Alten Amtsgericht 5, 24211 Preetz 

luss daran findet unsere Mitgliederversammlung statt 

- Eine gesonderte Einladung folgt – 

, 18.00Uhr 

hrenamtlicher Betreuer 

, 18.00Uhr 

gespflege „Standhaus Pflege am Meer“ 

n Kuschel, Einrichtungsleitung 

 24217 Schönberg 

icht anders genannt, finden die Veranstaltungen 

18 Uhr bis 20 Uhr in unserer Geschäftsstelle, 
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Markt 8 in 24211 Preetz statt. 
Aufgrund der Reform des Betreuungsrechts haben wir unsere Fortbildungsreihe „Die recht-
liche Betreuung in der Praxis“ erweitert und bieten 2023 sechs Termine an.  

 Mittwoch, 22. Februar 2023, 17 Uhr – 20 Uhr

Einführung in das Betreuungsrecht 

 Gesetzliche Grundlagen 

 Betreuungsverfahren 

 Auswahl des Betreuers 

 Rechte und Pflichten des Betreuers 

 Aufgabenkreis 

Referenten:

Susanne Kugler, BTV im Kreis Plön e.V. 

Olaf Ohms, BTV Neumünster e.V. 

Ort: Betreuungsverein im Kreis Plön, Markt 8, 24211 Preetz 

 Mittwoch, 26. April 2023, 17 Uhr – 20 Uhr

Vermögenssorge 

 Zusammenarbeit mit dem Gericht 

 Vermögensverzeichnis 

 Rechnungslegung 

 Berichte 

 Genehmigungen 

Referent: Rechtspfleger*in AG Neumünster 

Ort: Kiek in, Gartenstraße 32 in Neumünster 

 Mittwoch, 14. Juni 2023, 17 Uhr – 20 Uhr 

Das soziale Netz – Leistungen im System der sozialen Sicherung: 

 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

 Ansprüche und deren Durchsetzung 

 Leistungen in besonderen Lebenslagen 

Referent: Matthias Wolff, Rechtsanwalt Kanzlei Siewert,Schönenberg-Wessel & Partner 
mbB 

Ort: Betreuungsverein im Kreis Plön, Markt 8, 24211 Preetz 

 Mittwoch, 16. August 2023, 17 Uhr – 20 Uhr

Einführung in das Betreuungsrecht 

 Gesetzliche Grundlagen 

 Betreuungsverfahren 

 Auswahl des Betreuers 

 Rechte und Pflichten des Betreuers 

 Aufgabenkreis 
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Referenten:

Susanne Kugler, BTV im Kreis Plön e.V. 

Olaf Ohms, BTV Neumünster e.V. 

Ort: Kiek in, Gartenstraße 32 in Neumünster 

 Mittwoch, 27. September 2023, 17 Uhr – 20 Uhr

Vermögenssorge 

 Zusammenarbeit mit dem Gericht 

 Vermögensverzeichnis 

 Rechnungslegung 

 Berichte 

 Genehmigungen 

Referent: Rechtspfler*in AG Plön 

Ort: Betreuungsverein im Kreis Plön e.V., Markt 8, 24211 Preetz 

 Mittwoch, 15. November 2023, 17 Uhr – 20 Uhr 

Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung 

 Einwilligungsfähigkeit 

 Genehmigungspflichten 

 Freiheitsentziehende Maßnahmen 

 Unterbringung nach § 1906 BGB 

 Patientenverfügung 

Referent: N.N. 

Ort: Kiek in, Gartenstraße 32 in Neumünster 

Bei Interesse an unseren Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle, 
dort erhalten Sie weitere Informationen. 

Die Fortbildungen sind kostenfrei. 

Aufgrund der weiterhin nicht einschätzbaren Situation ist die Teilnehmerzahl eng begrenzt, 
eine Anmeldung ist daher zwingend erforderlich.  

Bitte wenden Sie sich an unsere Geschäftsstelle und informieren Sie sich, ob die geplanten 
Veranstaltungen stattfinden können. 
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Sachbeiträge 

Die einschlägigen Zeitungen und Magazine sind derzeit voll 
mit Themen, die das Gesetz zur Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts betreffen. Dies tritt am 
01.01.2023 in Kraft. Wir möchten Ihnen in den folgenden 
Sachbeiträgen einige wichtige Themen für ehrenamtliche 
Betreuer – Angehörige und Nicht-Angehörige – vorstellen,  

Hauptziele des Gesetzes zur Reform des Vor-
mundschafts- und Betreuungsrechts 

 Stärkung der Selbstbestimmung und Autonomie un-
terstützungsbedürftiger Menschen im Vorfeld und in-
nerhalb einer rechtlichen Betreuung im Sinne von 
Artikel 12 UN-BRK. 

 Sicherstellung, dass eine Betreuerbestellung nur 
dann erfolgt, wenn keine andere Unterstützungs-
maßnahme greift (insbesondere Schnittstelle zum 
Sozialrecht) und dies zum Schutz des Betroffenen 
erforderlich ist (Erforderlichkeitsgrundsatz). 

 Verbesserung der Qualität der rechtlichen Betreu-
ung in der Anwendungspraxis. 

Quelle: BtOG – Das neue Betreuungsorganisationsgesetz 

Anfangsbericht – Anfangsgespräch – Jahresberich
Vorstellung der neuen Instrumente der gerichtlich
BGB n.F. und der Hamburger Mustergliederung für

Jeder Betreuer hat dem Gericht regelmäßig Bericht üb
nisse des Betreuten und seine Führung der Betreuung zu 
tung ist das wichtigste Instrument der gerichtlichen Aufsich
cherung. Mit der Betreuungsrechtsreform, die die Verbesse
lichen Betreuung zum Ziel hat, wird das Instrument der 
neuen Vorschriften des § 1863 BGB n.F. gestärkt und weite
gen an die Jahresberichte der Betreuer werden erweitert 
Weiteren führt der Gesetzgeber weitere Berichtspflichten f
der Betreuungsführung ein. Berufliche Betreuer und ehren
ben nach Übernahme der Betreuung einen Anfangsbericht 
ger erörtert den Anfangsbericht mit dem Betreuten und Be
Gespräch. Ehrenamtliche Angehörigenbetreuer müssen k
chen. Die erforderlichen Angaben ermittelt der Rechtspflege
mit dem Betreuten und Betreuer. Bei Beendigung des Betr
dem Betreuer ein Schlussbericht einzureichen. 

Die Berichterstattung des Betreuers ist das wichtigste Inst
sicht nach § 1862 Abs. 1 BGB n.F. und dient dem Gericht 
Pflichtverletzungen oder Unterstützungsbedarfe des Betreue
Anpassungs- und sonstige Handlungsbedarfe festzustellen. M
sicht ist die „Magna Charta" der Vorschriften des § 1821 Abs.
Aufsicht umfasst die Überwachung der Einhaltung der gesetz

Qu
t – Schlussbericht –  
en Aufsicht nach § 1863 
 Jahresberichte 

er die persönlichen Verhält-
erstatten. Die Berichterstat-
t und damit der Qualitätssi-
rung der Qualität der recht-
Berichterstattung durch die 
rentwickelt. Die Anforderun-
und konkreter definiert. Des 
ür den Beginn und das Ende 
amtliche Fremdbetreuer ha-
zu erstellen. Der Rechtspfle-
treuer in einem persönlichen 
einen Anfangsbericht einrei-
r in einem Anfangsgespräch 
euungsverhältnisses ist von 

rument der gerichtlichen Auf-
dazu, Hinweise auf mögliche 
rs zu erhalten und rechtzeitig 
aßstab der gerichtlichen Auf-

 2-4 BGB n.F. Die gerichtliche 
lichen Pflichten, insbesondere 

elle: buecher.de 
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die Beachtung der Wünsche und Vorstellungen des Be-
treuten zu seiner Lebensführung, des Erforderlichkeits-
grundsatzes, des Grundsatzes „Unterstützung vor Vertre-
tung", die Durchführung persönlicher Kontakte sowie der 
allgemeinen Pflicht zur gewissenhaften Führung der Be-
treuung. Des Weiteren umfasst die gerichtliche Aufsicht 
die Überwachung von gerichtlichen Anordnungen. Das 
heißt, das Gericht prüft, ob der Betreuer innerhalb des 
festgelegten Aufgabenkreises in erforderlicher Weise tä-
tig geworden ist, und ob und in welchem Umfang der Be-
treuer Anordnungen, wie z.B. ein Einwilligungsvorbehalt 
sowie erteilte Weisungen und Genehmigungen umge-
setzt hat. Zuständig für die Prüfung der Berichte ist der 
Rechtspfleger. Der Rechtspfleger macht sich anhand der 
Berichte einerseits ein Bild über die Situation, die Vorstel-
lungen zur Lebensführung, die Wünsche des Betreuten 
und seinen Ressourcen. Andererseits ermittelt er anhand 

tr
d
lä
n
b
k
w
e
R
m

In

te

tr
W
u
u

fü
s
d
s
1

d
n
n
li
tr
der Berichte die Handlungsbedarfe für den Betreuer, wie 
sich die persönliche Beziehung des Betreuers zum Be-

euten gestaltet und welche Tätigkeiten der Betreuer erbracht hat. Die Berichte dienen auch 
em Richter zur Vorbereitung seiner Entscheidungen, z.B. in der Hauptsache, über die Ver-
ngerung einer Betreuung oder die Veränderung des Aufgabenkreises. Dem Betreuer die-
en die Berichte im Idealfall zur Dokumentation der mit dem Betreuten getroffenen Verein-
arungen und formulierten Ziele und der eigenen Reflexion der Betreuung. Da der Betreuer 
ünftig verpflichtet ist, den Jahresbericht mit dem Betreuten zu besprechen und die Sicht-
eise des Betreuten darzustellen und das Gericht den Anfangsbericht mit dem Betreuten 
rörtern soll bzw. in bestimmten Fällen ein Anfangsgespräch zu führen hat, tragen die neuen 
egeln zur Berichterstattung dazu bei, den Betreuten künftig stärker in die Aufsichtsführung 
it einzubeziehen.  

halt des Anfangsberichts 
Der Anfangsbericht hat gem. § 1863 Abs. 1 Satz 2 BGB folgende Angaben zu enthal-

n: 

 Persönliche Situation des Betreuten  
Zur Beschreibung der persönlichen Situation gehören grundlegende Daten zum Be-

euten, wie Alter und Aufenthaltsort sowie Angaben zur Lebenslage, wie die Lebens- 
ohn- und Arbeitssituation, zu den Fähigkeiten und Ressourcen, Beeinträchtigungen 

nd Schwierigkeiten des Betreuten, seinem Sozialverhalten und zu seinen familiären 
nd sozialen Kontakten. 

Ziele der Betreuung sowie bereits durchge-
hrte und beabsichtigte Maßnahmen, insbe-

ondere die, die geeignet sind, zu ermöglichen, 
ass der Betreute in die Lage versetzt wird, 
eine Angelegenheiten selbst zu besorgen, § 
821 Abs. 6 BGB n.F. 

Des Weiteren sind vom Betreuer die bereits 
urchgeführten, eingeleiteten und geplanten Maß-
ahmen zu nennen. Gemäß § 1821 Abs. 6 BGB 
.F. hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Mög-
chkeiten genutzt werden, die Fähigkeit des Be-
euten, seine eigenen Angelegenheiten zu besor-

Quelle: berufsbetreuer-absicherung.de 
Quelle: lernenhochzwei.de 
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gen, wiederherzustellen oder zu verbessern. Insofern ist vom Betreuer, bezogen auf sei-
nen Aufgabenkreis, insbesondere anzugeben, welche präventiven und rehabilitativen 
Maßnahmen beabsichtigt bzw. bereits umgesetzt sind. Auch wenn der Gesetzgeber dies 
nicht ausdrücklich nach dem Wortlaut der Vorschrift verlangt, ist im Anfangsbericht auch 
anzugeben, ob der Betreuer bereits Kontakt zum Betreuten aufgenommen hat und wie 
dieser künftig gestaltet werden soll. Gemäß § 1821 Abs. 5 BGB ist der Betreuer verpflich-
tet, den persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten. Insbesondere zu Beginn der 
Betreuung ist es erforderlich, dass der Betreute den Betreuer persönlich kennenlernt, um 
seine Wünsche und Unterstützungsbedarfe zu er-
mitteln und Vereinbarungen für die Betreuungs-
führung zu treffen. 

 Wünsche des Betreuten hinsichtlich 
der Betreuung 

     Der Anfangsbericht soll die Ausgangssituation 
des Betreuten bei Übernahme der Betreuung 
durch den Betreuer darstellen, die Wünsche des 
Betreuten, seine Vorstellungen und die sich aus 
den vorgefundenen tatsächlichen Umständen er-
gebenden realistischen Ziele für die Betreuung. 

Das Anfangsgespräch 

     Ehrenamtliche Betreuer, die Familienangehörige
persönlichen Bindung zum Betreuten als Betreuer be
bericht einreichen. Von der Verpflichtung der Erste
Betreuerkreis hat der Gesetzgeber abgesehen, um d
treuung nicht zu gefährden oder weil manche Ang
fangsberichts überfordert sein könnten. Es steht dem
noch frei, einen Anfangsbericht freiwillig einzureich

Aufsichtsführung 
nicht von denen an
Angaben nach § 1
sönlichen Verhältn
sowie den Regelu
amtlich geführten 
Angaben sind vom
richt vorliegt, ande
nicht immer schon
achten, da sich be
stellung des Betre
ben ermittelt der R
mit dem Betreute
gend stattzufinden
Weiteren ist das G
ren. Ein geeignete

ten Fall möglich ist, etwas zu den erforderlichen Ang
d.h., wenn er sich hinreichend äußern kann. Das G
üblichen Umgebung des Betreuten stattfinden. Der e
spräch teilnehmen. Anfangsgespräch und die Verpfli
2 Satz 1 BGB n.F. können auch in einem Gespräch 

Quelle: clipartstation.com 
 des Betreuten sind oder aufgrund ihrer 
stellt wurden, müssen keinen Anfangs-
llung eines Anfangsberichts für diesen 
ie Bereitschaft zur Übernahme der Be-
ehörige mit der Anfertigung eines An-

 Angehörigenbetreuer allerdings den-
en. Die Anforderungen an die Führung 
durch das Gericht unterscheiden sich 
 eine beruflich geführte Betreuung. Die 

863 Abs. 1 Satz 2 BGE n.F. zu den per-
issen, den Wünschen des Betreuten 
ngsbedarfen sind auch in den ehren-

Betreuungsverfahren erforderlich Diese 
 Rechtspfleger, wenn kein Anfangsbe-
rweitig zu ermitteln. Sie ergeben sich 
 aus dem Sozialbericht und dem Gut-
ides auf die Sachverhalte vor der Be-
uers bezieht. Die erforderlichen Anga-
echtspfleger in Form eines Gesprächs 

n. Dieses Anfangsgespräch hat zwin-
, wenn der Betreute dies wünscht. Des 

Quelle: mengen.de 
espräch in „geeigneten" Fällen zu füh-
r Fall liegt vor, wenn es in dem konkre-
aben vom Betreuten selbst zu erfahren, 
espräch sollte nach Möglichkeit in der 
hrenamtliche Betreuer soll an dem Ge-
chtung des Betreuers gem. § 1861 Abs. 
erfolgen.(…) 
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Inhalte des Jahresberichts 

Der Jahresbericht hat — wie der Anfangsbericht — eine Darstellung der persönlichen 
Verhältnisse des Betreuten zu enthalten. Diese sind immer darzustellen, unabhängig vom 
Aufgabenkreis des Betreuers. 

Der Jahresbericht hat des Weiteren gemäß § 1863 Abs. 3 Satz 3 BGB n.F. folgende 
weitere Angaben zu enthalten: 

 Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten und der persönliche 
Eindruck vom Betreuten 

 Umsetzung der bisherigen Betreuungsziele und Darstellung der bereits durchge-
führten und beabsichtigten Maßnahmen, insbesondere solcher gegen den Willen 
des Betreuten 

 Gründe für die weitere Erforderlichkeit der Betreuung und des Einwilligungsvorbehalts, 
insbesondere auch hinsichtlich des Umfangs 

 bei einer beruflich geführten Betreuung die Mitteilung, ob die Betreuung zukünftig eh-
renamtlich geführt werden kann und 

 die Sichtweise des Betreuten zu den Sachverhalten 

Der Betreuer ist verpflichtet, nicht nur seine eigenen Tätigkeiten darzustellen, sondern 
auch über die Sichtweise des Betreuten zu berichten. So kann es sein, dass der Betroffe-
nen einzelne Maßnahmen des Betreuers oder die Betreuung insgesamt ablehnt oder 
trotz erklärten Einverständnisses bestimmte Maßnahmen des Betreuers hinterher boy-
kottiert. Es kann auch sein, dass der Betreuer konkret formulierte Wünsche des Betreu-
ten nicht aufgegriffen hat, weil er diese nicht für maßgeblich oder umsetzbar hielt. Diese 
neue Pflicht zur Darstellung der Sichtweise des Betreuten soll diesen mit seiner Perspek-
tive stärker als bisher in die Aufsicht einbeziehen. Insbesondere können diese Angaben 
Anlass für eine Anhörung des Betreuten gemäß § 1862 Abs. 2 BGB n.F. sein. Diese ist 
vom Rechtspfleger durchzuführen, wenn Anhaltspunkte 
bestehen, dass der Betreuer pflichtwidrig den Wünschen 
des Betreuten oder seinen Pflichten nicht oder nicht in 
der geeigneten Weise nachkommt. 
     Es sollte deutlich werden, welche Aussagen des Be-
treuers persönlich sind und welche aus Bewertungen 
und Beschreibungen anderer Stellen resultieren. Der 
Betreuer sollte sich enthalten, die Wünsche, Vorstellun-
gen und Aktivitäten des Betreuten zu bewerten. Insbe-
sondere abwertende Äußerungen haben in einem Jah-
resbericht nichts zu suchen und lassen Zweifel an der 
Eignung des Betreuers aufkommen. 

Besprechung des Jahresberichts mit dem Betreuten 

Der Betreuer ist gemäß § 1863 Abs. 3 Satz 2 BGB verpflic
Betreuten zu besprechen. Dadurch ist der Betreute in die ge
gen und an der Qualitätssicherung der Betreuungsführung be
wird so auch für den Betreuten transparent. Sein Vertrauen 
bestimmungsrecht sollen durch die regelmäßige Besprechu
werden. Es bleibt dem Betreuer überlassen, ob er dem Bet
zur Verfügung stellt oder nur Teile mit ihm mündlich besprich
sprechung auf eine für den Betreuten verständliche und akz
Besprechungspflicht ist ausnahmsweise abzusehen, wenn d
durch den Betreuer 

htet, den Jahresbericht mit dem 
richtliche Aufsicht mit einbezo-
teiligt. Die Arbeit des Betreuers 
zum Betreuer und sein Selbst-
ng der Jahresberichte gestärkt 
reuten den schriftlichen Bericht 
t. Maßgeblich ist, dass die Be-
eptable Weise erfolgt. Von der 
er Betreute offensichtlich nicht 

Quelle: deutlichkeit.ch 
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in der Lage ist, die Informationen aufzunehmen oder zu befürchten ist, dass erhebliche Nach-
teile für seine Gesundheit entstehen könnten. Auch zu dieser Besprechungspflicht hat der 
Betreuer im Bericht Angaben zu machen, da diese zur Kontaktgestaltung gehört. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die überarbeitete Empfehlung der Landesarbeitsgemein-
schaft Betreuungsgesetz Hamburg für die Mustergliederung zum Bericht über die persönli-
chen Verhältnisse des Betreuten nach § 1863 Abs. 3 BGB n.F. vor. Hierbei handelt es sich 
um eine Empfehlung, die Erstellung des Jahresberichtes ist auch nach der Reform nicht nor-
miert. (Anm. der Redaktion) 

I. Name 
II. Adresse 
III. Geschäftszeichen 
IV. Berichtszeitraum 
V. Schilderung der Lebenslage 

 Eckdaten (Alter, Aufenthaltsort, familiäre Situation etc.) 
 Vorstellungen der betreuten Person zur eigenen Lebensgestaltung 
 Konkrete Wünsche und Ressourcen der betreuten Person 
 Alltagssituation 
 Befindlichkeit der betreuten Person/wie geht es der betreuten Person? 

VI. Kontaktgestaltung 

 Form und Umfang der Beteiligung der betreuten Person an Entscheidungen 
 Art der Ermittlung des Unterstützungsbedarfs und der (mutmaßlichen) Wünsche (nähere Anga-

ben unter Punkt VII zu den einzelnen Aufgabenkreisen) 
 Sind Entscheidungen gegen den erklärten Willen der betreuten Person getroffen worden? 
 In welcher Form, wie häufig und wann standen Betreuerin bzw. Betreuer und die betreute 

Person in Kontakt (Angaben zur Kontaktart, Ort und Daten der Kontakte)? Wie wird die Be-
ziehung auf beiden Seiten gestaltet? 

 Wurde der Jahresbericht mit der betreutenPerson besprochen? 
Wenn nicht, warum? 

 Kontakte zu Angehörigen/Erteilung von Auskünften an Angehörige 

VII. Zum Aufgabenkreis 

a) Gesundheitssorge 

Diagnosen 
Vorstellungen der betreuten Person 

 Liegt eine Patientenverfügung oder Behandlungsvereinbarung vor? 
 Wurde mit der betreuten Person hierüber ein Gespräch geführt? 

Ärztliche Maßnahmen/Krankenhausaufenthalte 
 Medikamente (Medikamentenplan, Wechselwirkungen, Dosierungen) 
 Behandlungen/Therapien und Vorsorgeuntersuchungen 
 Pflegemaßnahmen 
 Wodurch erfolgte eine Sicherstellung der Maßnahme? (ggf. Angaben zur Delegation) 

Einwilligungen 
 Welche Einwilligungen wurden erteilt? 
 Waren ärztliche Zwangsmaßnahmen notwendig? 
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b) Aufenthaltsbestimmung 

 Erforderlichkeit von Maßnahmen gem. § 1831 BGB n.F.? 
 Welche Alternativen wurden geprüft? 
 Erfolgten Rücksprachen und Reflexionen zur Feststellung der Erforderlichkeit und Verhältnis-

mäßigkeit? 
 Wie ist der Erfolg der Maßnahme zu bewerten? 
 Schlussfolgerungen? 
 Bei Wohnortwechsel: Darlegung der Gründe, Haltung der betreuten Person 

c) Vertretung gegenüber Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialleistungs-
trägern 

 Was wurde geregelt? (Welche Ansprüche wurden geltend gemacht? Mit welchem Erfolg?) 
 Wer hat was gemacht? (betreute Person allein oder mit Unterstützung, Betreuerin bzw. Be-

treuer stellvertretend mit Rücksprache oder auf Grundlage welcher Überlegungen ohne 
Rücksprache) 

 Welche Art von Unterstützung benötigte die betreute Person? (Beratung/unterstützte Entschei-
dungsfindung, z.B. gemeinsames Ausfüllen von Formularen, sichernde Kontrolle der von der 
betreuten Person selbst geregelten Angelegenheiten oder stellvertretende Ausführung durch 
die Betreuerin bzw. den Betreuer) 

 Wie wurden die Angelegenheiten geregelt? (Welche grundsätzlichen Absprachen gab es mit 
der betreuten Person zur Regelung dieser Angelegenheiten und zum Informationsfluss?) 

d) Ambulante bzw. stationäre Unterstützung und Versorgung des Betreuten 

 Welche Assistenzleistung/Unterstützung/ Teilhabe/Hilfe wird in welchem Umfang in Anspruch 
genommen? (z.B. familiäre Hilfe, Pflegedienst, Pflegeheim) 

 Akzeptanz und Wünsche der betreuten Person zu den Unterstützungsleistungen 
 Bewertung der erhaltenen Unterstützungsleistung (z.B. Zuverlässigkeit der Dienste, welche Tä-

tigkeiten werden übernommen, traten Probleme auf) 
 Tätigkeiten der Betreuerin bzw. des Betreuers 

e) Vermögenssorge 

 Übersicht über die regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben 
 Entwicklung der finanziellen Verhältnisse (Zu- und Abnahme des Vermögens/Gründe, Handha-

bung der finanziellen Mittel durch die betreute Person) 
 Absprachen mit der betreuten Person (Verfügungen über einzelne Vermögenswerte, Kontover-

waltung, Versorgung mit Bargeld,  
regelmäßige Information über das Vermögen, evtl. Erklärungen der betreuten Person über ei-
gene Verfügungen beilegen) 

 extern geführte Verwahrgeldkonten 
 Schulden, Pfändungen, Pfändungsschutzkonto 
 besondere Vermögensgegenstände und Vorkommnisse (z.B. Kfz, Immobilien, Rechtsstreitig-

keiten) 
 Einwilligungsvorbehalt (Form der Anwendung, Maßnahmen zur Vermeidung, weitere Erfor-

derlichkeit) 

f) Weitere Aufgabenkreise 

g) Tätigkeiten außerhalb der Aufgabenkreise 
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VII. Bewertung und Ausblick der Betreuung 

 Ist der Umfang der Betreuung passend? Sollten Aufgabenkreise oder ein Einwilligungsvorbehalt 
wegfallen bzw. hinzukommen? 

 Hat sich die gesundheitliche Situation oder die Lebenssituation der betreuten Person so weit ver-
ändert, dass einzelne Angelegenheiten innerhalb eines Aufgabenkreises von ihr selbst wahrge-
nommen werden können? 

 Ziele/Handlungserfordernisse für das nächste Betreuungsjahr 
 Bestehen im nahen Umfeld der betreuten Person Ressourcen zur Übernahme der Betreu-

ung? 
 Sichtweise der betreuten Person 

Schlussbericht 

Nach Beendigung der Betreuung hat der Be-
treuer gemäß § 1863 Abs. 4 Satz 1, 2 BGB n.F. 
einen abschließenden Bericht beim Gericht ein-
zureichen, in dem die seit dem letzten Jahresbe-
richt eingetretenen Änderungen der persönli-
chen Verhältnisse darzustellen sind. Die Ver-
pflichtung zur Schlussberichterstattung gilt so-
wohl für ehrenamtliche als auch berufliche Be-
treuer und unabhängig vorn Grund der Beendi-
gung des Betreuungsverhältnisses (z.B. Entlas-
sung des Betreuers, Aufhebung der Betreuung, 
Tod des Betreuten). Es ist im Einzelfall zu unter-
scheiden, wie umfang- oder detailreich der 
Schlussbericht auszufallen hat. Des Weiteren hat 
3 BGB n.F. auch Angaben zur Herausgabe aller im
an den Betreuten, die Erben bzw. den neuen Be
Satz 1 BGB n.F. ist er zur Herausgabe verpflichte

Umfasste der Aufgabenkreis des Betreuers au
Betreuer auch Angaben zur Herausgabe des der 
mögens machen. Der Herausgabeanspruch ist eb
Vorschriften zur Schlussrechnungslegung wurden
rechnungslegung ist gemäß § 1872 Abs. 2 und 3 B
Betreute, der Erbe bzw. der sonstige Berechtigte
sechs Monate nach Beendigung der Betreuung unb
zum Kreis der gesetzlich befreiten Betreuer nach §
rechnungslegung nur eine Vermögensübersicht mi
gaben einreichen, § 1872 Abs. 5 BGB n.F. Bei e
treuer gemäß § 1872 Abs. 4 Satz 2 BGB n.F. imm
es sei denn, er gehörte zum Kreis der gesetzlich b
in diesem Fall tritt die Vermögensübersicht mit Üb
die Stelle der Schlussrechnungslegung. 
Quelle: BtPrax 2/2022 
der Schlussbericht gemäß. § 1863 Abs. 4 Satz 
 Rahmen der Betreuung erlangten Unterlagen 

treuer zu enthalten. Gemäß § 1872 Abs. 1, 4 
t. 
ch die Vermögensangelegenheiten, muss der 
Verwaltung des Betreuers unterliegenden Ver-
enfalls in § 1872 Abs. 1 BGB n.F. normiert. Die 
 vom Gesetzgeber vereinfacht. Eine Schluss-
GB n.F. nur noch dann einzureichen, wenn der 
 (z.B. der Nachlasspfleger) dies verlangt oder 
ekannten Aufenthalts ist. Gehörte der Betreuer 

 1859 BGB n.F. muss er anstelle einer Schluss-
t einer Übersicht über die Einnahmen und Aus-
inem Betreuerwechsel hat der entlassene Be-
er eine Schlussrechnungslegung einzureichen, 
efreiten Betreuer nach § 1859 BGB n.F. Auch 
ersicht über die Einnahmen und Ausgaben an 

Quelle: stock.adobe.com 
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Änderungen zur Aufwandspauschale für die ehrenamtlichen Betreuer 
Die Regeln für die Aufwandspauschale, die sich bisher in § 1835a BGB fanden, finden 

sich künftig im § 1878 BGB n.F. und enthalten mehrere Änderungen der heutigen Rechts-
lage. 

 Erhöhung der Pauschale auf 425 € 
Die Aufwandspauschale für die ehrenamtlichen Betreuer erhöht sich zum 1.1.2023 von 
400 € auf 425 €. Gemäß § 1878 Abs. 1 Satz 2 BGB n.F. entspricht die Pauschale ab 
1.1.2023 dem 17-Fachen des Höchstbetrags der einem Zeugen zustehenden Entschädi-
gung für eine Stunde versäumter Arbeitszeit nach § 22 MEG in Höhe von 25 €. Bisher 
beträgt die Pauschale gem. § 1835a Abs. 1 BGB a.F. das 15-Fache des Stundensatzes. 
Für Abrechnungszeiträume, für die die unterschiedlichen Sätze gelten, erfolgt keine an-
teilsmäßige Berechnung. Die Höhe der Pauschale bestimmt sich nach dem Fälligkeitszeit-
punkt. 

 Bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses monatsweise Berechnung 
Bei Beendigung des Betreuerverhältnisses, z.B. durch Entlassung des Betreuers oder 
Aufhebung der Betreuung, steht dem Betreuer gem. § 1878 Abs. 3 Satz 2 BGB n.F. eine 
anteilige Pauschale für die Monate bis zur Beendigung des Betreuungsverhältnisses zu. 
Ab 1.1.2023 gilt, dass ein angefangener Monat als voller Monat gilt. In Betreuungsver-
hältnissen, die vor dem 1.1.2023 enden, wird die Pauschale für den letzten Betreuungs-
monat wie bisher tageweise berechnet. 

 Verlängerung der Antragsfrist bis 30.6. des Folgejahres 
Die Frist für die Geltendmachung der Pauschale verlängert sich von bisher drei auf sechs 
Monate nach Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, § 1878 Abs. 4 Satz 
1 BGB n.F. Dies bedeutet, dass die Pauschale bis zum 30.6. statt wie bisher bis zum 31.3. 
des Folgejahres geltend gemacht werden muss. 

 Jahresbericht gilt als Folgeantrag  
Der Betreuer muss künftig gem. § 1878 Abs. 4 Satz 2 BGB n.F. während des Betreuungsverfahrens 
nur noch einmal den ausdrücklichen Antrag auf Erstattung einer Aufwandspauschale stellen. In der 
Folge gilt die Einreichung des Jahresberichts als Folgeantrag, es sei denn, der Betreuer verzichtet 
ausdrücklich auf eine weitere Geltendmachung. Die Erlöschensfrist des § 1878 Abs. 4 Satz 1 BGB 
n.F. gilt auch für diese fingierte Antragstellung. Wird 
der Jahresbericht erst nach dem 30.6. des Folge-
jahres, in dem der Berichtszeitraum endet, einge-
reicht, erlischt der Anspruch auf Aufwendungser-
satz. Der Anspruch kann aber auch unabhängig 
von der Berichterstattung gesondert vom Betreuer 
geltend gemacht werden. Der Verzicht auf aus-
drückliche Folgeanträge soll einerseits dem Be-
treuer die Geltendmachung der Aufwandpau-
schale erleichtern, andererseits einen Anreiz 
für die rechtzeitige Einreichung des Jahresbe-
richtes setzen. Diese Erleichterung gilt auch 
für Verfahren, die vor dem 1.1.2023 anhängig 
waren. 
Quelle: BtPrax 5/2022 

Qu
elle: familienwortschatz.de 
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Zur Dauer des Pflegegeldes während einer stationären Aufnahme 

Die 2008 geborene Klägerin 
hat u. a. eine Trisomie 21 und ei-
nen Herzfehler. Sie erhält Pflege-
geld auf Basis des Pflegegrades 
4. In der Zeit von September 2017 
bis August 2018 wurde sie statio-
när behandelt, wobei die Eltern 
ständig bei ihr waren. Nach 28 
Tagen stationären Aufenthaltes 
zahlte die Pflegekasse das Pfle-
gegeld nicht mehr und berief sich 
auf § 34 Abs. 2 S. 2 SGB XI, wo-
nach Pflegegeld bei einem statio-
nären Aufenthalt nur für maximal 
28 Tage geleistet werde. 

Das SG Osnabrück wies die 
auf Fortzahlung des Pflegegeldes 
gerichtete Klage ab und wider-
sprach damit der Klägerin, wel-
che eine Berücksichtigung ihrer 
individuellen Lage gefordert hatte (Ki
stehende Spenderherzoperation). Da
individueller Bedürfnisse selbst unter

Ausnahmsweise sei das Pflegege
XI, jedoch seien die Voraussetzung
person im Arbeitgebermodell). Man
auch nicht über eine Analogie herge

Allerdings stehe der Klägerin ein A
einer Begleitperson gem. § 11 Abs. 3

Für Versicherte, die eine Begleitpe
kengeld zu zahlen, vgl. § 44b SGB V
Quelle: Rechtsdienst 2/2022 

Widerspruch per E-Mail reic

Das LSG Niedersachsen-Breme
spruchs mit einfacher E-Mail nicht 
Paar (Kläger) hatte gegen die Fes
SGB II mit einer E-Mail Widerspru
schriftlich darauf hin, dass die Form
nicht gewahrt seien. Ein Widerspru
einzulegen. 

Da die Kläger dem nicht nachkam
haben im weiteren Verfahren die Ans
vollziehbar, weshalb zwischen Fax u
ten zur üblichen täglichen Kommunik
Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegever-
sicherung § 34                Ruhen der Leistungsansprüche 

(2) Der Anspruch auf Leistungen bei häuslicher Pflege ruht dar-
über hinaus, soweit im Rahmen des Anspruchs auf häusliche 
Krankenpflege (§ 37 des Fünften Buches) auch Anspruch auf 
Leistungen besteht, deren Inhalt den Leistungen nach § 36 ent-
spricht, sowie für die Dauer des stationären Aufenthalts in einer 
Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4, soweit § 39 nichts Abwei-
chendes bestimmt. Pflegegeld nach § 37 oder anteiliges Pflege-
geld nach § 38 ist in den ersten vier Wochen einer vollstationären 
Krankenhausbehandlung, einer häuslichen Krankenpflege mit An-
spruch auf Leistungen, deren Inhalt den Leistungen nach § 36 
entspricht, oder einer Aufnahme in Vorsorge- oder Rehabilitati-
onseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches weiter 
zu zahlen; bei Pflegebedürftigen, die ihre Pflege durch von ihnen 
beschäftigte besondere Pflegekräfte sicherstellen und bei denen 
§ 63b Absatz 6 Satz 1 des Zwölften Buches Anwendung findet, 
wird das Pflegegeld nach § 37 oder anteiliges Pflegegeld nach § 
ndesalter, Behinderung, Komplexität der Erkrankung, an-
s Gericht bedauerte, dass das Gesetz eine Einbeziehung 
 besonderen Umständen nicht zulasse. 
ld zwar länger zu zahlen, vgl. § 34 Abs. 2 S. 2 HS 2 SGB 
en vorliegend nicht gegeben (Beschäftigung der Pflege-
gels gesetzlicher Regelungslücke könnten Ansprüche 
leitet werden. 
nspruch gegen die Krankenkasse (KK) auf Mitaufnahme 
 SGB V zu. 
rson benötigen, hat die KK ab 01.11.2022 ggf. ein Kran-
. 

ht nicht 

n hat entschieden, dass die Einlegung eines Wider-
der gesetzlichen Form entspricht. Ein unverheiratetes 
tsetzung von Leistungen (Grundsicherung) nach dem 
ch eingelegt. Das beklagte Jobcenter wies die Kläger 

erfordernisse gem. § 84 Sozialgerichtsgesetz (SGG) 
ch sei schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde 

en, wurde der Widerspruch als unzulässig verworfen. Sie 
icht vertreten, für „normale" Menschen sei es nicht nach-
nd E-Mail Unterschiede gemacht würden. E-Mails gehör-
ation. 

38 auch über die ersten vier Wochen hinaus weiter gezahlt. 
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Das SG hat die Klage abgewiesen, das LSG hat die Be-
rufung zurückgewiesen. Zwar könne ein Widerspruch in 
elektronischer Form eingereicht werden, dafür sei jedoch 
gem. § 36a SGB I eine qualifizierte elektronische Signatur 
oder eine andere absenderauthentifizierte Übersendung 
(z. B. per De-Mail) erforderlich. Da die Kläger allein darauf 
beharrt hätten, dass eine einfache E-Mail reiche, sei ihnen 
auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 
67 SGG zu gewähren. 

Diese Rechtsprechung wird man auf Widersprüche ge-

gen abgelehnte Anträge auf Leistungen nach anderen So-
zialgesetzbüchern übertragen können. 

Quelle: Rechtsdienst 2/2022 

Merkzeichen „aG" auch bei geistiger Behinderung 

Die Feststellung einer außergewöhnlichen Gehbehinderung („aG") kommt auch dann 
in Betracht, wenn das körperliche Gehvermögen selbst nicht beeinträchtigt ist, sondern 
die Einschränkung der Mobilität aus einer geistigen Behinderung folgt. 

So verhielt es sich im Fall der 2001 geborenen, kleinwüchsigen Klägerin mit einem 
festgestellten Grad der Behiderung von 100. Bedingt durch ihre globale Entwicklungsstö-
rung bei atypischem Autismus verweigert sie mehrmals täglich die Fortbewegung, wirft 
sich auf den Boden und ist nur unter größter Anstrengung ihrer Begleitperson zum Auf-
stehen zu bewegen. 

Das SG Münster hielt die Voraussetzungen des § 229 Abs. 3 SGB IX aufgrund dieser 
Sachlage für erfüllt. Es stellte allerdings her-
aus, dass auch nach der Neuregelung der Vor-
schrift im Zuge des Bundesteilhabegesetzes 
(vormals: § 146 Abs. 3 SGB IX) grundsätzlich 
eine restriktive Auslegung geboten sei. So 
müsse bei Vorliegen einer geistigen Behinde-
rung eine dauerhafte und erhebliche Beein-
trächtigung bestehen, die eine Rollstuhlnut-
zung auch auf kurzen Wegstrecken erforder-
lich mache. 

Bei der Klägerin sei dies angesichts ihres un-
vorhersehbaren Verhaltens zum Ausschluss 
von Eigen- oder Fremdgefährdungen im Stadtver
Quelle: Rechtsdienst 2/2022 

Quelle: graserschule.de 
kehr der Fall. 

                            Quelle: familienratgeber.de 
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Soziale Einrichtungen im Kreis Plön stellen sich vor 

Hospizverein Preetz e. V. 

Der Hospizverein Preetz e. V. gründete sich am 12 Dezember 1996 

durch die Initiative von Frau Dr. med. Lohmann (+) und Herrn H. Föls-

ter (+) aus Preetz. 

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke. 

Es bestehen Kooperationen mit der Klinik Preetz und unterschiedlichen

einrichtungen/-heimen in der Stadt Preetz und Umgebung, u.a. Sch

Schwentinental und Kirchbarkau. 

Ziel ist die Begleitung von Schwerstkranken in der letzten Lebensphase s

stützung ihrer Angehörigen, damit alle Beteiligten das Sterben als Teil

nehmen können. 

Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr L

Ein berühmter Satz der Hospizbegründerin Dr. Cicely Saunders. 

Der Verein bietet folgende Bereiche zur Unterstützung und Verarbeitun

und Trauersituationen an: 

Individuelle Beratung in der letzten Lebensphase, einschließlich Klärung 

Hilfsangebote wie SAPV (spezialisierte ambulante palliative Versorgung)

gungsrelevante Maßnahmen o. ä. 

Begleitung durch ehrenamtliche, ausgebildete Sterbebegleiter*innen. 

Begleitung von Kindern erkrankter Eltern. 

Begleitung trauernder Personen durch: 

 Trauersprechstunde, nach Anmeldung im Büro, für Einzelgespräc

 Trauerfrühstück, nach Anmeldung im Büro, unterschiedliche Term
ren Teilnehmern 

 Trauerkreis, nach Anmeldung im Büro, für mehrere Teilnehmer. 

 Hospiz & Schule, Ehrenamtliche gehen zum Thema Sterben in den

 Schulungskurse für ehrenamtliche Sterbebegleiter*innen. (Der n
im Februar 2023) 

Bei Interesse wenden Sie sich gern an uns Koordinatorinnen im 

04342/7889640 
 Pflege-

önberg, 

owie die Unter-

 des Lebens an-

eben zu geben. 

g von Sterbe- 

weiterer 

, versor-

he. 

ine mit mehre-

 Unterricht. 

eue Kurs startet 

Büro. 



Die Betreuung - Eine Zeitschrift aus der sozialen Arbeit   Ausgabe 66 Jhrg. 22 – Winter 2022/23 Seite 20 

Pressemitteilungen 

Wichtige Urteile zum Sozialrecht 

ALG II: Leistungsberechtigte müssen sicherstellen, dass Zahlungen sie auch erreichen 

ALG II, das vom Jobcenter auf das im ALG-II-Antrag angege-
bene Girokonto überwiesen worden ist, ist dem Leistungsbe-
rechtigen wirksam erbracht worden, auch wenn dieser tatsäch-
lich keinen Zugriff auf die ihm zustehenden Grundsicherungs-
leistungen hatte. Geklagt hatte eine 17-jährige Bezieherin, die 
bei ihrem Stiefvater lebte und noch über kein eigenes Girokonto v
cherungsleistung sowie jene des Stiefvaters überwies das Jobcen
Girokonto des Stiefvaters. Zum 1.10.2020 zog die Klägerin nach K
bildung zu beginnen. Am 23.10.2020 verstarb der Stiefvater. Auf i
Kiel gestellten ALG-II-Antrag bewilligte das Jobcenter Kiel der Klä
23.10.2020 bis 30.09.2021 ALG II unter Anrechnung der vom Jobc
für den Zeitraum 23.10.2020 bis 30.11.2021 auf das Konto des
Regelleistungen, auf die sie keinen Zugriff mehr hatte. 

Im Widerspruchs- und anschließenden Klageverfahren begehrte
center Kiel die Auszahlung des vollen Regelbedarfs für die Monate
ber 2020 ohne Anrechnung der für sie vom Jobcenter Segeberg au
vaters bezahlten Regelleistungen. Sie berief sich darauf, dass für
lung ihres ALG-II-Anspruches durch das Jobcenter Segeberg auf
wiesen werden müssen, auf welches sie tatsächlich auch Zugriff h
Existenzminimum tatsächlich nicht sichergestellt. Dem folgte das S
Es falle in die Eigenverantwortung des Leistungsberechtigten, sic
Leistungen des Jobcenters so ausgezahlt werden, dass diese ihn 
chen. (Sozialgericht Kiel, Urteil vom 8.9.2022) 
Quelle: hempels 11/2022 

Experten vom Mieterverein zu Mietrechtsfragen 

Es weihnachtet bald — wie Wohnungen dekoriert werde

ie schönste Jahreszeit beginnt und will zelebriert werden. 
terinnen und Mieter entscheidend zu wissen, was sie in d
des Jahres machen dürfen und was nicht. Die gemietete W

grundsätzlich nach Belieben schmücken. Es gilt allerdings zu bea
Dekoration kein Schaden an der Wohnung entsteht. Folglich sind 
echten Kerzen im Auge zu behalten, da von diesen eine erhöhte
Im besten Fall sollten Feuerlöscher oder ein vorbereiteter Eimer W

Hinsichtlich einer Beleuchtung an den Fenstern (innen) und be
mes eines Balkons, einer Terrasse oder Ähnlichem ist gegenseitig
boten. So können zwar Dekoration und Lichterketten aufgehängt w
sen Nachbarn und Vermieter es nicht dulden, wenn die Lichterkette
ist zu empfehlen, sich im Vorfeld abzustimmen. Das Mietverhäl
nungstür mit ein, weshalb auch dort Dekoration aufgehängt werd
auch hier zu beachten, dass die Tür keinen Schaden nimmt. 

D

erfügte. Ihre Grundsi-
ter Segeberg auf das 
iel, um dort eine Aus-

hren am 29.10.2020 in 
gerin für den Zeitraum 
enter Segeberg für sie 
 Stiefvaters gezahlten 

 die Klägerin vom Job-
 Oktober und Novem-
f das Konto des Stief-
 den Eintritt der Erfül-
 ein Konto hätte über-
at. Andernfalls sei ihr 
ozialgericht Kiel nicht. 
herzustellen, dass die 
auch tatsächlich errei-

n dürfen 

Insofern ist es für Mie-
ieser besonderen Zeit 
ohnung können Mieter 
chten, dass durch die 

Weihnachtsbäume mit 
 Brandgefahr ausgeht. 

asser griffbereit sein. 
züglich des Innenrau-
e Rücksichtnahme ge-
erden, allerdings müs-
 grell blinkt. Im Zweifel 

tnis schließt die Woh-
en kann. Es ist jedoch 

Quelle: hartziv.org 
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Alles, was nicht unmittelbar zum Mietverhältnis gehört, 
darf nur unter bestimmten Umständen von einzelnen Mie-
tern dekoriert werden. So ist im Treppenhaus darauf zu ach-
ten, dass die Fluchtwege nicht versperrt werden und sich 
andere Bewohner an der Dekoration nicht stören. Das An-
bringen von Dekorationen an der Hausfassade sollte im Vor-
feld mit den jeweiligen Vermietern geklärt werden. 

Damit einer besinnlichen Weihnachtszeit nichts im Weg 
steht, können Mieter sich bei Fragen gerne an ihren Mieterver
Quelle: hempels 11/2022 

Bei vorzeitigem Erbe Nießbrauch vereinbaren 

Nießbraucher können Immobilien nutzen oder vermieten 

Schleswig-Holsteinische Notarkammer.  
Wollen Immobilienbesitzer ihr Haus oder ihre Wohnung den eigene
frühzeitig das Erbe zu regeln, müssen sie nicht zwingend auszieh
maligen Eigentümer bei einer Schenkung das Recht zum Nießbra
dort wohnen bleiben oder das Objekt zur Altersvorsorge vermieten.
zur Nutzung anvertrauten Gegenstand in seinem Zustand erhalten
haltskosten übernehmen. Die individuelle Ausgestaltung wie die 
Pflichten sowie die Dauer des Nießbrauchs wird in einem notariell
gehalten. 

Eigene sowie 
erlaubt 

Nießbrauch is
ches Nutzungsr
weise auf Grun
bewegliche Sac
Auch Vermögen
nehmen sind n
ist jedoch zu b
genstand einze
Nießbraucher k
wohl selbst ge
schaftlich nutze
Vermietung. B
können im Vo
schlossen werd
zahlreiche Arten
zieht sich der 
auf Teile eines 

Immobilie. Der Vermächtnisnießbrauch hingegen erlaubt, die eig
zu verpflichten, einer dritten Person den Nießbrauch eines bestim
zuräumen. 
ein wenden. 

n Kindern übertragen, um 
en. Behalten sich die ehe-
uch vor, können sie selbst 
 Nießbraucher müssen den 
 und genwöhnliche Unter-

Verteilung der Rechte und 
en Nießbrauchvertrag fest-

wirtschaftliche Nutzung 

Quelle: clipdealer.com 
t ein umfassendes dingli-
echt, das sich beispiels-
dstücke, Immobilien oder 
hen wie Autos bezieht. 
, Erbschaften oder Unter-
ießbrauchsfähig. Hierbei 
eachten, dass jeder Ge-
ln benannt werden muss. 
önnen diese Sachen so-
brauchen als auch wirt-
n, zum Beispiel durch 

estimmte Nutzungsarten 
rfeld vertraglich ausge-
en. Notare unterscheiden 
 des Nießbrauchs. So be-
Bruchteilsnießbrauch nur 
Grundstückes oder einer 
enen Erben im Testament 
mten Gegenstandes ein-
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Nießbrauchrecht nicht verkäuflich oder vererbbar
Beim Nießbrauch entsteht ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen dem Eigentümer 

und dem Nießbraucher. Der Nießbraucher darf den Gegenstand besitzen, also über ihn ver-
fügen, aber nicht wesentlich verändern. Er darf zum Beispiel -kein Haus auf einem überlasse-
nen Grundstück errichten. Aufgrund der sogenannten Höchstpersönlichkeit kann das Nieß-
brauchrecht weder übertragen, beispielsweise durch Verkauf, noch verebt werden. Die 
Ausübung der Nutzung kann jedoch einem Dritten überlassen werden. Wurde vertraglich 
keine andere Regelung getroffen, gilt das Nießbrauchrecht bis zum Tod des Nießbrau-
chers und erlischt auch nicht, wenn dieser aus der Immobilie ins Pflegeheim zieht. Ver-
stirbt der Eigentümer des Gegenstandes, bleibt das Nießbrauchrecht weiterhin bestehen 
und muss auch von den Erben eingeräumt werden. 

Nießbraucher übernehmen laufende und kleinere Kosten 
Nießbrauchsberechtigte sind verpflichtet, den übertragenen Gegenstand in seinem 

wirtschaftlichen Bestand zu erhalten und gewöhnliche Unterhaltskosten zu übernehmen. Im 
Falle einer Immobilie können dies Anstricharbeiten oder Verschleißreparaturen sein. Außerge-
wöhnliche Arbeiten wie der Austausch einer Heizungsanlage sind vom Eigentümer zu tragen, 
nachdem der Nießbraucher über den Reparaturbedarf informiert hat. Des Weiteren hat der 
Nießbraucher den Gegenstand zu versichern und regelmäßige öffentliche Abgaben wie die 
Grundsteuer zu bezahlen. Für Anlieger- und Erschließungsbeiträge kommt wiederum der 
Eigentümer auf. Oftmals ist es empfehlungswert, diese gesetzliche Verteilung der Pflichten 
individuell mithilfe eines Notars anzupassen. 

Nießbrauchvertrag als Grundlage 
Wer einer anderen Person ein Nießbrauchrecht übrträgt, muss selbst Eigentümer oder 

verfügungsberechtigt sein. Die Übertragung wird in einem Nießbrauchvertrag festgehalten, 
den ein Notar beurkundet. Der Vertrag führt auf, worauf sich das Nutzungsrecht bezieht, 
ob für die Nutzung ein Entgelt fällig wird, ob der Nießbrauch zeitlich begrenzt ist und wie 
die Rechte sowie Pflichten zwischen Eigentümer und Nießbraucher verteilt sind. Bei be-
weglichen Sachen ist das Nießbrauchrecht erst entstanden, wenn der Nießbraucher den 
Gegenstand erhalten hat. Bei Grundstücken muss der Nießbrauch ins Grundbuch einge-
tragen werden. Für das Nießbrauchrecht besteht gegenüber dem Eigentümer sowie Drit-
ten absoluter Schutz, es kann also ohne Zustimmung des Nießbrauchers nur in besonde-
ren Ausnahmefällen entzogen werden. Die weitreichende steuerliche Bedeutung des Nieß-
brauchs muss im Einzelfall betrachtet werden. Das Nießbrauchrecht ist nicht geeignet, um 
einen Pflichtteilsberechtigten vom Erbe auszuschließen, indem der Gegenstand zuvor o-
der im Testament übertragen wird. Wer sich im Vorfeld von einem Notar zu diesem Thema 
beraten lassen möchte, findet im internet unter https://notar.de/ den richtigen Ansprech-
partner. Besuchen Sie auch das Online-Verbraucherportal der Notarkammer unter 
https://ratgeber-notar.de/. 
Quelle: Probsteer vom 09. November 2022 

https://notar.de/
https://ratgeber-notar.de/


Die Betreuung - Eine Zeitschrift aus der sozialen Arbeit   Ausgabe 66 Jhrg. 22 – Winter 2022/23 Seite 23 

Zu guter Letzt 

Quelle: pinterest.de 
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Haben wir Ihr Interesse an den Themen des Betreuungsvereins im Kreis Plön e. V. geweckt? 

Sind Sie auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit? 

Denken Sie über eine rechtliche Vorsorge nach? 

Die Mitarbeiter des Betreuungsvereins im Kreis Plön stehen Ihnen für Fragen und Informatio-

nen zu den aufgeführten Öffnungszeiten gerne zur Verfügung und vereinbaren mit Ihnen indi-

viduelle Beratungstermine. 

Betreuungsverein im Kreis Plön e.V.        Öffnungszeiten: 
Markt 8                    Mo,      10.00 – 12.00 Uhr 
24211 Preetz                 Di., Do., Fr.   09.00 – 12.00 Uhr 
                      Mo, Do.    15.00 – 17.00 Uhr 

Tel.: 04342 – 30 88-0 
Fax: 04342 – 30 88-22 
Email: info@btv-ploen.de   
www.btv-ploen.de 

© 2022/23 Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. Auflage 1.250 S
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